
ANHANG 
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFTEN - KULTURGÜTER 

1 1. ANTRAGSTELLER (Name und Anschrift) 

 
 
 

2. AUSFUHRGENEHMIGUNG Nr.  

                         Gültig bis:  

Endgültig       Vorübergehend           

                            Wiedereinfuhrfrist 

3. VERTRETER DES ANTRAGSSTELLERS 
(Name und Anschrift) 
 
 
 

4. AUSSTELLENDE BEHÖRDE (Name und Anschrift) 

Generaldirektion des Österreichischen Staatsarchivs 

Nottendorfer Gasse 2 

A-1030 Wien 

 

5A BESTIMMUNGS- ODER AUFENTHALTSLAND 

 

5B. EMPFÄNGER 
 
 
 

6. HERKUNFTSMITGLIEDSTAAT 
 

 

A
N

TR
A

G
 

 

1 
 

7. BEZEICHNUNG GEMÄSS DEM ANHANG ZU VERORDNUNG (EWG) NR: 3911/92 
KATEGORIE DES KULTURGUTS BZW. DER KULTURGÜTER. 
 

 

8. BEZEICHNUNG DER KULTURGÜTER (DES KULTURGUTS) 9. WARENNUMMER 

10. ROHMASSE 

 
 
 
 

Ist der verfügbare Raum nicht ausreichend, sind zusätzliche Blätter in 3 Exemplaren auszustellen, die 
ggf. die Angabe der Felder 8 bis 18 enthalten müssen. Siehe auch Hinweis in Feld 23. 

11. GESCHÄTZTER WERT 
 

Maßgebliche Nämlichkeitskriterien 

12. ABMESSUNGEN 
 

13. TITEL ODER THEMA 
 

14. DATIERUNG 
 

15. SONSTIGE  EIGENSCHAFTEN 

16. VERFASSER ODER KÜNSTLER; ZEIT; WERKSTATT 
 

17. MATERIAL ODER VERFAHREN 
 

18. FÜR DEN NÄMLICHKEITSNACHWEIS BEIGEFÜGTE UNTERLAGEN / BESONDER NÄMLICHKEITSHINWEISE 

Fotografie                Liste               Amtliche Nämlichkeitsmittel              Bibliographie              Katalog  

 

19. ANTRAG 

Ich beantrage eine Ausfuhrgenehmigung für die vorstehenden Kulturgüter (das 
vorstehende Kulturgut) und versichere, dass die in diesem Antrag gemachten Angaben 
und die ihm beigefügten Unterlagen richtig sind: 
 
 

Ort und Datum:                                             Unterschrift: 

20. Unterschrift und Dienststempel 
der ausstellenden Behörde: 
 
 
 
 

Ort und Datum: 



 

21. FOTOGRAPHIE DES KULTURGUTS BZW. DER KULTURGÜTER 

 

 

Mindestformat 8 cm x 12 cm 

 

22. AUSGANGSZOLLSTELLE 

 

Stempel: 

23. Diese Dokument enthält … zusätzliche Seiten. 

 

 

 

Anmerkung 

Freigebliebener Raum in 8 oder auf angehefteten zusätzlichen Seiten ist von den zuständigen Behörden zu streichen. 

 



 

2 1. BEWILLIGUNGSINHABER (Name und Anschrift) 

 
 
 

2. AUSFUHRGENEHMIGUNG Nr.  

                Gültig bis:  

Endgültig       Vorübergehend           

                            Wiedereinfuhrfrist  

3. VERTRETER DES BEWILLIGUNGSINHABER 
(Name und Anschrift) 
 
 
 

4. AUSSTELLENDE BEHÖRDE (Name und Anschrift) 

 

Generaldirektion des Österreichischen Staatsarchivs 

Nottendorfer Gasse 2 

A-1030 Wien 

 

5A BESTIMMUNGS- ODER AUFENTHALTSLAND 

 

5B. EMPFÄNGER 
 

 

6. HERKUNFTSMITGLIEDSTAAT 
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7. BEZEICHNUNG GEMÄSS DEM ANHANG ZU VERORDNUNG (EWG) NR: 3911/92 
KATEGORIE DES KULTURGUTS BZW. DER KULTURGÜTER. 
 

 

8. BEZEICHNUNG DER KULTURGÜTER (DES KULTURGUTS) 9. WARENNUMMER 

10. ROHMASSE 

 
 

 

Ist der verfügbare Raum nicht ausreichend, sind zusätzliche Blätter in 3 Exemplaren auszustellen, die 
ggf. die Angabe der Felder 8 bis 18 enthalten müssen. Siehe auch Hinweis in Feld 23. 

11. GESCHÄTZTER WERT 
 

Maßgebliche Nämlichkeitskriterien 

12. ABMESSUNGEN 
 

13. TITEL ODER THEMA 
 

14. DATIERUNG 
 

15. SONSTIGE EIGENSCHAFTEN 

16. VERFASSER ODER KÜNSTLER; ZEIT; WERKSTATT 
 

17. MATERIAL ODER VERFAHREN 
 

18. FÜR DEN NÄMLICHKEITSNACHWEIS BEIGEFÜGTE UNTERLAGEN / BESONDER NÄMLICHKEITSHINWEISE 

Fotografie                Liste               Amtliche Nämlichkeitsmittel              Bibliographie              Katalog  

 

19. B. SICHTVERMERK DER ZUSTÄNDIGEN ZOLLSTELLE 
 

Zollstelle:                                                  Einheitspapier Nr. 

Mitgliedstaat: 

Unterschrift und Dienststempel:                                     vom: 

20. Unterschrift und Dienststempel 
der ausstellenden Behörde: 

 

 

Ort und Datum: 
 



 
21. FOTOGRAPHIE DES KULTURGUTS BZW. DER KULTURGÜTER 

 

 

Mindestformat 8 cm x 12 cm 

 

22. AUSGANGSZOLLSTELLE 

 

Stempel: 

23. Diese Dokument enthält … zusätzliche Seiten. 

 

 

 

Anmerkung 

Freigebliebener Raum in 8 oder auf angehefteten zusätzlichen Seiten ist von den zuständigen Behörden zu streichen. 

 



 

3 1. BEWILLIGUNGSINHABER (Name und Anschrift) 

 
 

2. AUSFUHRGENEHMIGUNG Nr.  

                Gültig bis:  

Endgültig       Vorübergehend           

                            Wiedereinfuhrfrist  

3. VERTRETER DES BEWILLIGUNGSINHABER 
(Name und Anschrift) 
 
 

4. AUSSTELLENDE BEHÖRDE (Name und Anschrift) 

 

Generaldirektion des Österreichischen Staatsarchivs 

Nottendorfer Gasse 2 

A-1030 Wien 

 

5A BESTIMMUNGS- ODER AUFENTHALTSLAND 

 

5B. EMPFÄNGER 
 

 

6. HERKUNFTSMITGLIEDSTAAT 
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7. BEZEICHNUNG GEMÄSS DEM ANHANG ZU VERORDNUNG (EWG) NR: 3911/92 
KATEGORIE DES KULTURGUTS BZW. DER KULTURGÜTER. 

 

 

8. BEZEICHNUNG DER KULTURGÜTER (DES KULTURGUTS) 9. WARENNUMMER 

10. ROHMASSE 

 
 

 

Ist der verfügbare Raum nicht ausreichend, sind zusätzliche Blätter in 3 Exemplaren auszustellen, die 
ggf. die Angabe der Felder 8 bis 18 enthalten müssen. Siehe auch Hinweis in Feld 23. 

11. GESCHÄTZTER WERT 
 

Maßgebliche Nämlichkeitskriterien 

12. ABMESSUNGEN 
 

13. TITEL ODER THEMA 
 

14. DATIERUNG 
 

15. SONSTIGE EIGENSCHAFTEN 

16. VERFASSER ODER KÜNSTLER; ZEIT; WERKSTATT 
 
 

17. MATERIAL ODER VERFAHREN 
 

18. FÜR DEN NÄMLICHKEITSNACHWEIS BEIGEFÜGTE UNTERLAGEN / BESONDER NÄMLICHKEITSHINWEISE 

Fotografie                Liste               Amtliche Nämlichkeitsmittel              Bibliographie              Katalog  

 

19. B. SICHTVERMERK DER ZUSTÄNDIGEN ZOLLSTELLE 
 

Zollstelle:                                                  Einheitspapier Nr. 

Mitgliedstaat: 

Unterschrift und Dienststempel:                                     vom: 

20. Unterschrift und Dienststempel 
der ausstellenden Behörde: 
 
 
 

Ort und Datum: 
 



  
21. FOTOGRAPHIE DES KULTURGUTS BZW. DER KULTURGÜTER 

 

 

Mindestformat 8 cm x 12 cm 

 

22. AUSGANGSZOLLSTELLE 

 

Stempel: 

23. Diese Dokument enthält … zusätzliche Seiten. 

 

 

 

Anmerkung 

Freigebliebener Raum in 8 oder auf angehefteten zusätzlichen Seiten ist von den zuständigen Behörden zu streichen. 

 
 


